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* Amtszeit bis 18. Juni 2009.
** Amtszeit bis 18. Juni 2010.
*** Amtszeit bis 18. Juni 2011.

62/416. Wahl des Präsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Generalversammlung3 
Auf ihrer 99. Plenarsitzung am 4. Juni 2008 wählte die Generalversammlung gemäß Ar-

tikel 21 der Charta der Vereinten Nationen, Regel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung
und Ziffer 1 der Anlage zu der Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 Herrn Miguel
D’ESCOTO BROCKMANN (Nicaragua) durch Akklamation zum Präsidenten der dreiundsechzig-
sten Tagung der Generalversammlung.

62/417. Wahl der Vorsitzenden der Hauptausschüsse der dreiundsechzigsten Tagung
der Generalversammlung3

Am 4. Juni 2008 hielten die sechs Hauptausschüsse der Generalversammlung gemäß Re-
gel 99 Buchstabe a) und Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung Sitzungen ab, um
ihre Vorsitzenden zu wählen.

Auf der 100. Plenarsitzung am 4. Juni 2008 gab der Präsident der Generalversammlung
die Wahl der folgenden Personen zu Vorsitzenden der sechs Hauptausschüsse der dreiundsech-
zigsten Tagung der Generalversammlung bekannt:

Erster Ausschuss: Herr Marco Antonio SUAZO (Honduras)
Ausschuss für besondere politische
Fragen und Entkolonialisierung
(Vierter Ausschuss): Herr Jorge ARGÜELLO (Argentinien)
Zweiter Ausschuss: Frau U. Joy OGWU (Nigeria)
Dritter Ausschuss: Herr Frank MAJOOR (Niederlande)
Fünfter Ausschuss: Herr Gábor BRÓDI (Ungarn)
Sechster Ausschuss: Herr Hamid AL BAYATI (Irak)

62/418. Wahl der Vizepräsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung3 

Auf ihrer 100. Plenarsitzung am 4. Juni 2008 wählte die Generalversammlung gemäß Re-
gel 30 der Geschäftsordnung der Versammlung und den Ziffern 2 und 3 der Anlage zu der Re-
solution 33/138 vom 19. Dezember 1978 die Vertreter der folgenden einundzwanzig Mitglied-
staaten durch Akklamation zu Vizepräsidenten der dreiundsechzigsten Tagung der Generalver-
sammlung: AFGHANISTAN, ÄGYPTEN, BOLIVIEN, CHINA, FRANKREICH, JAMAIKA, KAMERUN,
KIRGISISTAN, MOLDAU, MONGOLEI, MYANMAR, NAMIBIA, NIGER, PORTUGAL, RUANDA, RUS-
SISCHE FÖDERATION, SALOMONEN, SPANIEN, TOGO, VEREINIGTES KÖNIGREICH GROSSBRI-
TANNIEN UND NORDIRLAND und VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA.

62/419. Wahl von fünf Mitgliedern des Organisationsausschusses der Kommission für
Friedenskonsolidierung durch die Generalversammlung

A
Auf ihrer 109. Plenarsitzung am 20. Juni 2008 wurde die Generalversammlung darüber

unterrichtet, dass die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder der truppenstellenden Länder im Or-
ganisationsausschuss der Kommission für Friedenskonsolidierung, die am 22. Juni 2008 geen-
det hätte, bis zum 11. Juli 2008 verlängert worden war. Die Versammlung wurde außerdem
über den Beschluss des Wirtschafts- und Sozialrats unterrichtet, die Amtszeit der Mitglieder
des Rates im Organisationsausschuss ebenfalls bis zum 11. Juli 2008 zu verlängern.4

3 Gemäß Regel 38 der Geschäftsordnung der Generalversammlung setzt sich der Präsidialausschuss aus dem
Präsidenten der Versammlung, den einundzwanzig Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der sechs Hauptaus-
schüsse zusammen.


